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 Veröffentlicht am 18.11.1993
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L81708 Baulärm Umgebungslärm Vorarlberg

L82000 Bauordnung

L82008 Bauordnung Vorarlberg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Vlbg 1972 §30 Abs1 litf;

BauG Vlbg 1972 §4 Abs1;

BauRallg;

Rechtssatz

§ 30 Abs 1 lit f Vlbg BauG 1972 räumt dem Nachbarn ein subjektiv ö9entliches Recht auf Maßnahmen in bezug auf die

Bauausführung selbst ein. Es ist daher davon auszugehen, daß den Nachbarn in der Frage der Bescha9enheit des

Bauplatzes ein Mitspracherecht auch insoweit zusteht, als sich für ihre Liegenschaft eine Gefahr von der zu

verbauenden Liegenschaft durch die Bauausführung ergibt.

Schlagworte

Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Schutz vor Immissionen BauRallg5/1/6
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